
Bildung und ZusEmmensetzung des WEhlqusschusses
(§ 2 G§rvwo)

Acht Wochen vor dem Wohltermin wird ein Wohlousschuss gebildet.

Dem Wohlousschuss gehören on: der Pforrer oder Inhober einer selbststöndigen Seelsorgestelle bzw. die stöndige
Vertretung und 4 weitere Mitglieder, von denen 2 die Kirchenverwollung - nicht zwingend ous ihrer Mitte - und

2 der Pforrgemeinderot - nicht zwingend ous seiner Mitte - wöhlt.tl Die durch die Kirchenverwoltung und den
Pforrgemeinderot gewöhlten Mitglieder müssen nicht zwingend ous der Mitte des ieweiligen Gremiums kommen, sie
müssen iedoch gemöß Arl. 11 Abs. 2 GSTVS wohlberechtigt sein.

Wenn eines dieser Gremien fehlt, wöhlt dos ondere olle Mitglieder. Wenn beide Grernien fehlen, bestimmt der Pforrer
oder lnhober einer selbststöndigen Seelsorgesfelle bzw. die stöndige Vertretung die Mitglieder.

Der Wohlousschuss wöhlt ous seiner Mitte eine Person, die den Vorsitz innehol, deren Stellvertretung sowie eine
Sch riftführerin bzw. einen Schrifufi; hrer.

Lfd.
Nr.

Anschrift

PfOffef oder iohober einer relbststöndigen Seelsorgestelle bzw. die stöndige Verlretung:

Elisabeth Kugelmann

Von der Kirchenverwoltung gewöhlte Mitglieder:

2
Luise Treupel

Vor- und Zunomen der Mitglieder des Wohlousschusses

3
Georg Pitzl

Vom Pforrgemeinderqt gewöhlte Mitglieder:

Gerald Achatz
4

Sabine Steinle
5

Der Wqhlousschuss wöhlte om 28.09.2024

als Vorsitzen de/ -n Gerald Achatz

ols Stellvertretung . Georg Pitzl

ols Schriftftih rer,/ -in . Luise Treupel

den
28.A9.2A24

1 ) Es können ouch Personen gewdhh werden, die nicht der Kirchenverwoliung bzw- dem Pforrgemeinderol ongehören.
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